
  

 Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und 
Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

Eine nachhaltige In-
vestition ist eine In-
vestition in eine Wirt-
schaftstätigkeit, die 
zur Erreichung eines 
Umweltziels oder so-
zialen Ziels beiträgt, 
vorausgesetzt, dass 
diese Investition 
keine Umweltziele 
oder sozialen Ziele 
erheblich beeinträch-
tigt und die Unter-
nehmen, in die inves-
tiert wird, Verfah-
rensweisen einer 
guten Unterneh-
mensführung anwen-
den.  
 
Die EU-Taxonomie ist 
ein Klassifikationssys-
tem, das in der Ver-
ordnung 
(EU)2020/852 festge-
legt ist und ein Ver-
zeichnis von ökolo-
gisch nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkei-
ten enthält. In dieser 
Verordnung ist kein 
Verzeichnis der sozial 
nachhaltigen Wirt-
schaftstätigkeiten 
festgelegt. Nachhal-
tige Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten taxonomie-
konform sein oder 
nicht. 

 Name des Produkts:  

Amundi Stoxx Europe 600 ESG 

Unternehmenskennung (LEI-Code):  

549300JX3L7U61W4HF88 

 
Ökologische und/ oder soziale Merkmale 

 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?  

 Ja  Nein  
 

- Es wurden damit nachhaltige In-
vestitionen mit einem Umwelt-
ziel getätigt: ____ 

- in Wirtschaftstätigkeiten, die 
nach der EU-Taxonomie als öko-
logisch nachhaltig einzustufen 
sind  

- in Wirtschaftstätigkeiten, die 
nach der EU-Taxonomie nicht 
als ökologisch nachhaltig einzu-
stufen sind  

- Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben und obwohl 
keine nachhaltigen Investitionen an-
gestrebt wurden, enthielt es 
73,61 % an nachhaltigen Investitio-
nen  

- mit einem Umweltziel in Wirt-
schaftstätigkeiten, die nach der EU-
Taxonomie als ökologisch nachhal-
tig einzustufen sind  

- mit einem Umweltziel in Wirt-
schaftstätigkeiten, die nach der EU-
Taxonomie nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind  

- mit einem sozialen Ziel  

- Es wurden damit nachhaltige In-
vestitionen mit einem sozialen 
Ziel getätigt: ____ 

 

- Es wurden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber keine 
nachhaltigen Investitionen getätigt.  

 

  
Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder so-
zialen Merkmale erfüllt? 

 
 

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden 
durch die Nachbildung des STOXX Europe 600 ESG Broad Market Index erfüllt.  Das Anlageziel 
des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index 
basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des 
übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, 
Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt. 

 X  

 

 

X 

 X  



Mit Nachhaltig-
keitsindikatoren wird 
gemessen, inwieweit 
die mit dem Finanz-
produkt beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht werden. 

 

• Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten? 

 

Das ISS ESG Corporate Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen 
und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. 
 
Insbesondere der STOXX Europe 600 ESG+ Index ist ein Aktienindex, der auf dem Stoxx Europe 600 
basiert. Er repräsentiert die 600 führenden Wertpapiere der europäischen Industrieländer (der 
„übergeordnete Index“) und wendet eine Reihe von Ausschlusskriterien für Sektoren und ESG-Per-
formance an, um die Eignung von Wertpapieren zu prüfen, und zielt auf eine Gesamtauswahl von 
80 % der Anzahl der Wertpapiere aus dem übergeordneten Index ab. 
 
- Am Ende des Berichtszeitraums liegt die ISS ESG Corporate-Bewertung des STOXX Europe 600 
ESG+ Index bei 
58.33. 
- Am Ende des Berichtszeitraums liegt die ISS ESG Corporate-Bewertung des übergeordneten In-

dex, des STOXX Europe 600 ESG+ Index, bei 56.08. 

  

• ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen? 

Die ISS ESG-Bewertung des Index lag im vorangegangenen Zeitraum bei 56.95. 

  

• Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise 

getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei? 

  Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kri-
terien zu erfüllen versuchen: 
 

1. befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und 
2. vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die 

der Umwelt und der Gesellschaft schaden. 
 

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben ge-
nannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der 
wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein. 
 

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, 
die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. 
Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines 
Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewer-
tungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und 
soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren 
basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative 
Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als 
wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. 
Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Ener-
gie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemein-
schaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren fin-
den Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu 
 

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeu-
tendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. 
Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und 
Pestiziden, Produktion von Einwegplastik). 
 

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, 
in das investiert wird. 
 



Bei den wichtigsten 
nachteiligen Auswir-
kungen handelt es 
sich um die bedeu-
tendsten nachteiligen 
Auswirkungen von In-
vestitionsentschei-
dungen auf Nachhal-
tigkeitsfaktoren in 
den Bereichen Um-
welt, Soziales und Be-
schäftigung, Achtung 
der Menschenrechte 
und Bekämpfung von 
Korruption und Be-
stechung. 

 

• Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt 

wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet? 

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu 
gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an: 
 

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wich-
tigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung 
stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar 
durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwer-
ten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im 
letzten Dezil des Sektors liegt). 
 

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits 
bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese 
Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: 
Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle 
und Tabak. 
 

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat 
Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen In-
dikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprü-
fen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer 
oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen 
Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt. 
 

 
-  Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 

berücksichtigt? 

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrie-
ben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt. 
Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren 
für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indi-
katoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind: 

• Eine CO2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen in-
nerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit 
hoher Intensität), und 

• Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Un-
ternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und 

• Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte 
aufweisen. 

• Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung 
aufweisen 

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt 
Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen sei-
ner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gel-
ten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße 
gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak. 

 

  

- Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Un-

ternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschen-

rechte in Einklang? Nähere Angaben: 

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirt-
schaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unse-
rem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten 



unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kri-
terium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es 
wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortli-
che Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren ange-
wendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungspro-
zess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechts-
verletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten 
die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen 
Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest.  Die Scores von Kontro-
versen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu 
verfolgen. 

 

  In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht 
erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 
 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien 
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleiben-
den Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht 
die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 
 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 

   
Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

   

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß 
Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie 
gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), 
Engagement und Abstimmungsansätzen: 

▪ Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln de-
finiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in 
der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind. 

▪ Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf 
abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu 
beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt 
werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die 
ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, 
seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltig-
keitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeu-
tung sind. 

▪ Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen 
Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, ein-
schließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstim-
mungspolitik von Amundi. 

▪ Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontrover-
sen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und de-
ren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch 
eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten 
geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser An-
satz gilt für alle Fonds von Amundi.  

 



  Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts? 
 
 

Die Liste umfasst 
die folgenden In-
vestitionen, auf die 
der größte Anteil 
der im Bezugszeit-
raum getätigten In-
vestitionen des Fi-
nanzprodukts ent-
fiel: Vom 
01.10.2023 bis 
30.09.2024 

 

 Größte Investitio-
nen 

Sektor Teilsektor Land In % der 
Vermö-

genswerte 

NOVO NORDISK A/S-B Gesundheitswe-
sen 

Pharmazeutika, 
Biotechnologie & 
Biowissenschaften 

Dänemark 3,62 % 

ASML HOLDING NV Informations-
technologie 

Halbleiter und 
Halbleiterausrüs-
tung 

Niederlande 3,19 % 

NESTLE SA-REG Basiskonsumgü-
ter 

Nahrungsmittel, 
Getränke & Tabak 

Schweiz 2,53 % 

ASTRAZENECA GBP Gesundheitswe-
sen 

Pharmazeutika, 
Biotechnologie & 
Biowissenschaften 

Vereinigtes Kö-
nigreich 

2,31 % 

SAP SE XETRA Informations-
technologie 

Software u. -
dienstleistungen 

Deutschland 2,23 % 

NOVARTIS AG- REG Gesundheitswe-
sen 

Pharmazeutika, 
Biotechnologie & 
Biowissenschaften 

Schweiz 2,22 % 

ROCHE HLDG AG-GE-
NUSS 

Gesundheitswe-
sen 

Pharmazeutika, 
Biotechnologie & 
Biowissenschaften 

Schweiz 2,16 % 

LVMH MOET HEN-
NESSY LOUIS VUI 

Nicht-Basiskon-
sumgüter 

Langlebige Kon-
sumgüter u. Be-
kleidung 

Frankreich 1,88 % 

HSBC HOLDING PLC 
GBP 

Finanzwerte Banken Vereinigtes Kö-
nigreich 

1,58 % 

UNILEVER PLC (GBP) Basiskonsumgü-
ter 

Produkte für 
Haushalt u. Kör-
perpflege 

Vereinigtes Kö-
nigreich 

1,57 % 

SIEMENS AG-REG Industriewerte Investitionsgüter Deutschland 1,46 % 

SCHNEIDER ELECT SE Industriewerte Investitionsgüter Frankreich 1,45 % 

SANOFI - PARIS Gesundheitswe-
sen 

Pharmazeutika, 
Biotechnologie & 
Biowissenschaften 

Frankreich 1,26 % 

ALLIANZ SE-REG Finanzwerte Versicherung Deutschland 1,23 % 

DEUTSCHE TELEKOM 
NAM (XETRA) 

Kommunikati-
onsdienstleis-
tungen 

Telekommunika-
tion 

Deutschland 1,01 % 

 

   



   
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen? 

 

   Wie sah die Vermögensallokation aus? 

  

 

Die Vermögensallo-
kation gibt den jewei-
ligen Anteil der Inves-
titionen in bestimmte 
Vermögenswerte an. 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzpro-
dukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.  
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf öko-
logische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft 
werden.  
Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkate-
gorien: 
- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige In-
vestitionen. 
- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf 
ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen ein-
gestuft werden. 
 

  

• In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt? 

   

  

Sektor Teilsektor In % der Vermögens-
werte 

Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie & Bi-
owissenschaften 

14,76 % 

Industriewerte Investitionsgüter 12,04 % 

Finanzwerte Banken 10,18 % 

Finanzwerte Versicherung 6,20 % 

Investitionen

#1 Ausgerichtet auf 

ökologische oder soziale Merkmale

#1A Nachhaltige Investitionen

Sonstige Umweltziele

Taxonomiekonform

2,52 %

Soziales

#1B Andere ökologische oder soziale 
Merkmale

#2 Andere Investitionen

99,59 % 

73,61 % 

55,77 % 

15,32 % 

25,99 % 

0,41 % 



Basiskonsumgüter Nahrungsmittel, Getränke & Tabak 5,99 % 

Nicht-Basiskonsumgüter Langlebige Konsumgüter u. Beklei-
dung 

5,01 % 

Finanzwerte Finanzdienstleistungen 4,72 % 

Informationstechnologie Halbleiter und Halbleiterausrüstung 4,23 % 

Baustoffsektor Chemie 3,75 % 

Basiskonsumgüter Produkte für Haushalt u. Körper-
pflege 

3,47 % 

Informationstechnologie Software u. -dienstleistungen 3,22 % 

Kommunikationsdienstleistun-
gen 

Telekommunikation 2,56 % 

Industriewerte Gewerbliche u. professionelle Dienst-
leistungen 

2,53 % 

Nicht-Basiskonsumgüter Automobile und -teile 2,33 % 

Versorgungsunternehmen Stromversorger 2,16 % 

Gesundheitswesen Medizinische Geräte u. Dienstleistun-
gen 

2,10 % 

Nicht-Basiskonsumgüter Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. 
Einzelhandel 

1,73 % 

Energie Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe 1,43 % 

Baustoffsektor Metalle und Bergbau 1,38 % 

Kommunikationsdienstleistun-
gen 

Medien und Unterhaltung 1,14 % 



Versorgungsunternehmen Multiversorger 1,13 % 

Nicht-Basiskonsumgüter Verbraucherdienstleistungen 1,12 % 

Industriewerte Transport 1,10 % 

Basiskonsumgüter Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzel-
handel 

1,03 % 

Informationstechnologie Technologiehardware u. -ausrüstung 0,80 % 

Immobilien REITs 0,77 % 

Baustoffsektor Baumaterialien 0,68 % 

Immobilien Immobilienmanagement & -entwick-
lung 

0,63 % 

Baustoffsektor Papier und Forstprodukte 0,43 % 

Versorgungsunternehmen Unabhängige Stromerzeuger u. Er-
zeuger von erneuerbarem Strom 

0,23 % 

Baustoffsektor Container und Verpackung 0,23 % 

Versorgungsunternehmen Wasserversorger 0,21 % 

Versorgungsunternehmen Gasversorgungsunternehmen 0,20 % 

Energie Energieausrüstung und -dienste 0,19 % 

Sonstiges Sonstiges 0,00 % 

Devisen Devisen -0,00 % 

Barmittel Barmittel 0,32 % 

 



Um der EU-Taxono-
mie zu entsprechen, 
umfassen die Krite-
rien für fossiles Gas 
Emissionsbegrenzun-
gen und die Umstel-
lung auf vollständig 
erneuerbare Energien 
oder kohlenstoffarme 
Brennstoffe bis Ende 
2035. Im Bereich der 
Kernenergie gehören 
zu den Kriterien um-
fassende Sicherheits- 
und Abfallentsor-
gungsvorschriften.  

Ermöglichende Tätig-
keiten wirken unmit-
telbar ermöglichend 
daraufhin, dass an-
dere Tätigkeiten ei-
nen wesentlichen 
Beitrag zu den Um-
weltzielen leisten. 

Übergangstätigkei-
ten sind Tätigkeiten, 
für die es noch keine 
CO2-armen Alternati-
ven gibt und die un-
ter anderem Treib-
hausgasemissions-
werte aufweisen, die 
den besten Leistun-
gen entsprechen.  
 
Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, ausge-
drückt durch den An-
teil der:  
- Umsatzerlöse, die 
den Anteil der Ein-
nahmen aus umwelt-
freundlichen Aktivitä-
ten der Unterneh-
men, in die investiert 
wird, widerspiegeln 
- Investitionsausga-
ben (CapEx), die die 
umweltfreundlichen 
Investitionen der Un-
ternehmen, in die in-
vestiert wird, aufzei-
gen, z. B. für den 
Übergang zu einer 
grünen Wirtschaft  
- Betriebsausgaben 
(OpEx), die die um-
weltfreundlichen be-
trieblichen Aktivitä-
ten der Unterneh-
men, in die investiert 
wird, widerspiegeln  
 

 Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Ta-
xonomie in Einklang gebracht?  

 

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar 
nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Be-
richtszeitraum 2,52 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerich-
tet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei. 

Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele 
der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder 
die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen. 

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie 
wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft. 
 

• Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kern-
energie investiert, die der EU-Taxonomie1 entsprechen? 

 

 Ja 

  

  
 In fossiles Gas  In Kernenergie 

  

 Nein 

 

Verlässliche Daten über die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie für fossile Gase und Kernenergie 
standen im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung. 
 
1Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Ta-
xonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxono-
mie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas 
und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der 
Kommission festgelegt. 

 
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die 
mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Be-
stimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Ta-
xonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der 
Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die In-
vestitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 
 

 

  

 

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber 
Staaten.  
 

 

  

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 

einschließlich Staatsanleihen* 

4,38 % 
7,29 % 
5,54 % 

◼ Nicht taxonomiekonform 

◼ Taxonomiekonform: Fossiles Gas  

◼ Taxonomiekonform: Kernenergie  

◼ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kern-
energie] 

Umsatz 

CapEx 

OpEx 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 

ohne Staatsanleihen* 

4,25 % 
7,14 % 
5,42 % 

◼ Nicht taxonomiekonform 

◼ Taxonomiekonform: Fossiles Gas  

◼ Taxonomiekonform: Kernenergie  

◼ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kern-
energie] 

Umsatz 

CapEx 

OpEx 



  

• Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tä-

tigkeiten geflossen sind?  

 

Zum 30.09.2024 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,18 % und der 
Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 3,21 %, sofern der Umsatz und/oder die 
Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene 
Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den 
Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft. 

• Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht 
wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt? 
 

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrich-
tung bei 2,50 %. 

   

 sind nach-
haltige Investitionen 
mit einem Umwelt-
ziel, die die Kriterien 
für ökologisch nach-
haltige Wirtschaftstä-
tigkeiten gemäß der 
Verordnung (EU) 
2020/852 nicht be-
rücksichtigen. 

 Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen 
Investitionen mit einem Umweltziel? 
 

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Um-
weltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei 55,77 %. 
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhal-
tige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-
Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im 
Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen. 

 

 Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

 
Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 15,32 %. 

 

  Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck 
wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindest-
schutz? 

 
„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liqui-
ditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Ak-
tien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontrover-
sen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird. 

 

  Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der öko-
logischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen? 

 
Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden 
und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in 
der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder 
Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Aus-
schlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investie-
ren näher beschrieben. 

 

 



  Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abge-
schnitten? 

Bei den Referenzwer-
ten handelt es sich 
um Indizes, mit de-
nen gemessen wird, 
ob das Finanzprodukt 
die beworbenen öko-
logischen oder sozia-
len Merkmale er-
reicht. 

 Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden 
und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. 
 

• Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex? 

 Der STOXX Europe 600 ESG Broad Market Index ist ein Aktienindex, der auf dem Stoxx Europe 
600 basiert. Er repräsentiert die 600 führenden Wertpapiere der europäischen Industrieländer (der 
„übergeordnete Index“) und wendet eine Reihe von Ausschlusskriterien für Sektoren und ESG-Per-
formance an, um die Eignung von Wertpapieren zu prüfen, und zielt auf eine Gesamtauswahl von 
80 % der Anzahl der Wertpapiere aus dem übergeordneten Index ab. 
 

 

• Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, 

mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozia-

len Merkmale bestimmt wird? 

 Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden 
und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindika-
toren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index. 
 

  

• Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten? 

  Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden 
und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindika-
toren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index. 
 

  

• Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten? 

  Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden 
und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem 
vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich 
im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt. 

 


